
Antrag auf Erteilung eines Negativzeugnisses

  
Markt Kirchseeon 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Rathausstraße 1 
85610 Kirchseeon

Urschriftlich zurück an: Ansprechpartner: 
Herr Baumann, Tel 08091 552 48 
stephan.baumann@kirchseeon.de

unbefristetes Negativzeugnis (ab einem Alter von 18 Monaten) - Vorlage Gutachten notwendig (s.o.)

unbefristetes Negativzeugnis ( bis zum Alter von ca. 18 Monaten) - Hinweis: Wann dann genau ein Gutachten 
vorzulegen ist, geht aus dem befristeten Negativzeugnis hervor; ein Rassenachweis ist bei Antragstellung 
beizufügen.

WICHTIGE HINWEISE:   

Der Antrag auf Erteilung eines Negativzeugnisses für Hunde, für die die Vermutung als Kampfhund gilt 
(Listenhunde Kategorie 2), ist immer zu stellen. Auch für Mischlinge (z.B. Rottweiler-Mischlinge) ist ein Antrag 
erforderlich. Ist Ihr Hund jünger als 18 Monate, können Sie zunächst nur ein befristetes Negativzeugnis erhalten. 
Sobald Ihr Hund das Alter von 18 Monaten erreicht, ist unverzüglich ein (neuer) Antrag für ein unbefristetes 
Negativzeugnis zu stellen.  

Über die Erteilung eines unbefristeten Negativzeugnisses kann erst dann entschieden werden, wenn das 
Gutachten eines Sachverständigen für das Hundewesen zu den Wesensmerkmalen des/der Hund(es/e) vorliegt. 
Bitte vereinbaren Sie, wenn der Hund bereits älter als 18 Monate ist, unverzüglich bzw. wenn er noch keine 18 
Monate alt ist, rechtzeitig zum Erreichen der Altersgrenze einen Termin für die Begutachtung bei einem 
entsprechenden öffentlich bestellten und beeidigten Sachverständigen. Eine Liste der Hundesachverständigen 
erhalten Sie auch von der Industrie- und Handelskammer, Tel.: 089/5116-205, www.muenchen.ihk.de.   

Wir bitten Sie, das Gutachten so bald als möglich, spätestens innerhalb eines Monats, vorzulegen.  

  

Hiermit beantrage ich für den/die nachfolgend beschriebene(n) Hund(e), für den/die die Vermutung als 
Kampfhund(e) i. S. d. Art. 37 Abs. 1 LStVG i. V. m. § 1 Abs. 2 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter 
Aggressivität und Gefährlichkeit gilt, ein  

  



Familien-, ggf. Geburtsname:

Kirchseeon,

Einzelhaus

Unterschrift des/der Antragsteller*in

Vorname:

Geburtsort:

Geburtsdatum:

Staatsangehörigkeit:

Telefon:

Wohnanschrift:

Angaben zur Wohnsituation: 
  
Ich bewohne ein(e) Reihenhaus Etagenwohung

Anzahl der Räume und Gesamtwohnfläche in qm:

Angaben zu dem/den Hunde(en): 
  
Nachfolgend aufgelistete(n) Hund(e) beabsichtige ich zu halten:
  
Rasse, Zucht-, Rufname:

Geschlecht, Alter, besondere Kennzeichen (Tätowierung, kupiert, etc.):

Ich halte bereits nachfolgend aufgelistete(n) Hund(e): 
  
Rasse, Zucht-, Rufname:

Geschlecht, Alter, besondere Kennzeichen (Tätowierung, kupiert, etc.):

Die entsprechenden Datenschutzhinweise sind über die Hompage an folgender Stelle abrufbar: 
https://www.kirchseeon.de/Informationspflichten-zum-Datenschutz-nach-der-DSGVO.o7523.html)

Dem Antrag sind bitte folgende Unterlagen beizulegen:  

• aktuelle Fotografien des/der Hunde(s) (1xFront und 1xSeite) mit Angabe von Name und Alter;   

• Rassenachweis (sofern der Hund noch keine 18 Monate alt ist)  

• Gutachten eines Sachverständigen für das Hundewesen  (für Hunde ab 18 Monaten erforderlich) 

 


Antrag auf Erteilung eines Negativzeugnisses
 
Markt Kirchseeon
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Rathausstraße 1
85610 Kirchseeon
Urschriftlich zurück an:
Ansprechpartner:
Herr Baumann, Tel 08091 552 48
stephan.baumann@kirchseeon.de
WICHTIGE HINWEISE:  
Der Antrag auf Erteilung eines Negativzeugnisses für Hunde, für die die Vermutung als Kampfhund gilt (Listenhunde Kategorie 2), ist immer zu stellen. Auch für Mischlinge (z.B. Rottweiler-Mischlinge) ist ein Antrag erforderlich. Ist Ihr Hund jünger als 18 Monate, können Sie zunächst nur ein befristetes Negativzeugnis erhalten. Sobald Ihr Hund das Alter von 18 Monaten erreicht, ist unverzüglich ein (neuer) Antrag für ein unbefristetes Negativzeugnis zu stellen. 
Über die Erteilung eines unbefristeten Negativzeugnisses kann erst dann entschieden werden, wenn das Gutachten eines Sachverständigen für das Hundewesen zu den Wesensmerkmalen des/der Hund(es/e) vorliegt. Bitte vereinbaren Sie, wenn der Hund bereits älter als 18 Monate ist, unverzüglich bzw. wenn er noch keine 18 Monate alt ist, rechtzeitig zum Erreichen der Altersgrenze einen Termin für die Begutachtung bei einem entsprechenden öffentlich bestellten und beeidigten Sachverständigen. Eine Liste der Hundesachverständigen erhalten Sie auch von der Industrie- und Handelskammer, Tel.: 089/5116-205, www.muenchen.ihk.de.  
Wir bitten Sie, das Gutachten so bald als möglich, spätestens innerhalb eines Monats, vorzulegen. 
 
Hiermit beantrage ich für den/die nachfolgend beschriebene(n) Hund(e), für den/die die Vermutung als Kampfhund(e) i. S. d. Art. 37 Abs. 1 LStVG i. V. m. § 1 Abs. 2 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit gilt, ein 
 
 
Unterschrift des/der Antragsteller*in
Angaben zur Wohnsituation:
 
Ich bewohne ein(e)
Angaben zu dem/den Hunde(en):
 
Nachfolgend aufgelistete(n) Hund(e) beabsichtige ich zu halten:
 
Rasse, Zucht-, Rufname:
Geschlecht, Alter, besondere Kennzeichen (Tätowierung, kupiert, etc.):
Ich halte bereits nachfolgend aufgelistete(n) Hund(e):
 
Rasse, Zucht-, Rufname:
Geschlecht, Alter, besondere Kennzeichen (Tätowierung, kupiert, etc.):
Die entsprechenden Datenschutzhinweise sind über die Hompage an folgender Stelle abrufbar:
https://www.kirchseeon.de/Informationspflichten-zum-Datenschutz-nach-der-DSGVO.o7523.html)
Dem Antrag sind bitte folgende Unterlagen beizulegen: 
·         aktuelle Fotografien des/der Hunde(s) (1xFront und 1xSeite) mit Angabe von Name und Alter;  
·         Rassenachweis (sofern der Hund noch keine 18 Monate alt ist) 
·         Gutachten eines Sachverständigen für das Hundewesen  (für Hunde ab 18 Monaten erforderlich)  
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